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Völkerrechtliches Verbot der Bleispihen-Geschoffe (Vum-I)uin).

Über diese, für die Thätigkeit der freiwilligen Hülfe im Kriege sehr wichtige Frage hat
sich in der Fachpresse eine Diskussion entsponnen, deren Hauptpunkte sich folgendermaßen
zusammenfassen lassen:

Für eine Abänderung der Petersburger internationalen Konvention über zulässige Ge-
wehrkugeln im Kriege tritt Prof. v. Bruns in Tübingen in seinen „Beiträgen zur klinischen
Chirurgie" lebhaft ein. Es kommt ihm auf ein allgemeines Verbot der Blcispitzen-Geschosse,
der nach ihrem Herstellungsorte Dum-Dum bei Kalkutta „Dum-Dum-Gcschosse" benannten
Kugeln au. v. Bruns stellt seine Forderung auf Grund von Beobachtungen und Ersah-
rnugen, die er bei Schießversucheu mit Bleispitzen-Gcschossen auf dem Schießplätze der Gar-
nison Tübingen an Lcichenteilcn angestellt hat. Die Anregung zu solchen Versuchen erhielt
v. Bruns durch Nachrichten in britischen medizinischen Blättern über Beobachtungen englischer
Arzte aus dem jüngsten Kriege in Tschitral. Nach den Berichten der Doktoren DaviS und
Hamilton machten die englischen Soldaten die Erfahrung, daß sie mit ihrem Ordonnanz-
gewehr die Feinde, Angehörige indischer Grenzstämme, in ihrem wilden Anstürme nicht ans-
zuhalten und außer Gefecht zu setzen vermochten. Das Ordonnanzgewehr der englischen
Truppen, das Lce-Metford-Gewehr M. 89, ist dem deutschen Ordonnanzgewehr im wesent-
lichen ähnlich; es hat 7,69 Millimeter Kaliber und 610 Meter Anfangsgeschwindigkeit. Das
Geschoß besteht ans einem Bleikern mit Nickelmantcl. Die englischen Soldaten kamen ans
den Gedanken, die Spitze des Nickelmantels abzufeilen, um den Bleikern hervortreten zu
lassen. Nun hatten die Geschosse die gewünschte niederschmetternde Wirkung. In der Folge
nahm man den Soldaten die Mühen dieser Herrichtung der Geschosse ab. In der Staats-
fabrik Dnm-Dnm bei Kalkutta werden Geschosse mit einem dünnen Nickelmantcl und einer
kurzen Bleispitze hergestellt.

v. Bruns benutzte zu seinen Schießversucheu zur Prüfung der Wirkung der Bleispitzen-
Geschosse Mantelgeschosse mit kurzer, nicht abgeflachter, 5 Millimeter langer Bleispitze. Ge-
schössen wurde mit dem deutschen Ordonnanzgewehr M. 88 und mit der Manser'schen Selbst-
ladepistole, und zwar mit voller Ladung und auf Entfernung von 25—-50, 200, 400 und
600 Meter. Um die Wirkung des Geschosses im einzelnen genau zu studieren, benutzten
v. Bruns und sein Mitarbeiter Dr. Wendel auch die Röntgeu-Photographie. Sie erwies sich

besonders brauchbar für die Feststellung des Umfanges der Knochenzersplitterung, insbesondere
dann, wenn es zur Zertrümmerung und Versprengung der kleinen Knochenteilchen gekommen
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war. Diese und die anderen Aufnahmen v. Brnns' geben ein ungemein anschauliches Bild
von der verheerenden Wirkung der Bleispitzen-Geschosse. Im Vergleich ;n dem Bollmantcl-
geschosse setzt das Bleispitzcngeschoß nngcmein viel größere Weichtcilzcrtrümmerungcn und
auch viel stärkere Knochenzcrsplitternngen.

v. Bruns stellt als Hauptergebnis seiner Schießversuchc den Satz auf: die aus klein-
kalibrigcn Gewehren geschleuderten Blcispitzengeschosse setzen bei Nahschüssen bis auf 200 Meter
Entfernung Verletzungen, die schwerer als alle bisherigen Gcwehrschnßwunden sind. Es be-

ruht dies auf dem Znsammenwirken der beim kleinkalibrigen Gewehr hochgestcigerten leben-

digen Kraft und der Dcformicrnng der kleinkalibrigen Blcispitzengeschosse. Die Entfernung
der Mantelspitze gibt dem Geschosse die ihm eigene furchtbare Sprengwirkung. Bei Schüssen
in Wcichtcile kommt es zu weitreichenden, vielfältigen Hautzerreißungen neben der Zertrüm-
merung der Muskeln, Gefäße und Nerven. Trifft das Geschoß auf harten Knochen, so zer-
spritzt das Blei und zerschellt den Mantel in kleine und kleinste Stückchen. Wichtig ist die

Thatsache, daß diese verheerende Wirkung der Blcispitzen-Gcschosse nur den Nahschüssen bis
auf 200 Meter Entfernung eigen ist. Die spezifische Wirkung der Bleispitzen-Geschosse er-
reicht ihre Grenze nach der v. Brnns'schen Berechnung beim Ordonnanzgewchr M. 88 ans
etwa S00 Meter Entfernung. Bis zu dieser Grenze find die einzelnen Schnßverletznngen
ungleich schwerer, als durch Mantelgeschosse. Hingegen ist die Durchschlagskraft eine viel
geringere. Die Wirkung der Bleispitzen-Geschosse erschöpft sich sofort im Ziele. Es ist ans-
geschlossen, daß dasselbe Geschoß vier bis fünf menschliche Körper durchbohrt, wie das Voll-
Mantelgeschoß.

Die Verschiedenheit der Wirkung in der Nähe und in der Ferne veranlaßt v. Bruns,
sein Urteil über die Blcispitzen-Gcschosse dahin zusammenzufassen: „Die Blcispitzen-Gcschosse
sind auf nahe Entfernungen eine übermäßig grausame, ans weite Entfernungen aber weniger
wirksame Waffe als die Vollmantclgcschosse." v. Bruns hält die Festsetzung, daß die Blei-
spitzen-Geschosse völkerrechtlich m den „explosiven" Geschossen gezählt werden, für unerläßlich.
Die Folge solcher Vereinbarnng wäre das Verbot ihrer Anwendung.

Diesen Ausführungen des berühmten Tübinger Chirurgen gegenüber erhebt sich ans
preußischen mititärärztlichcn Kreisen eine Stimme, welche die Verwendung der Bleispitzen-
Geschosse entschuldigt. Generalarzt Dr. Körting vom I. Armeekorps läßt sich im Anschluß
an eine Besprechung des Sanitätsdienstes im erythräischen Feldzng über die Wirkung des

kleinkalibrigen Gewehres aus:
„Das italienische Projektil (Weichblei, Knpfermantel, 6,5 Millimeter Kaliber) mit

großer Durchschlagskraft verursachte kleine Einschuß- und kleine Ausschußöffnnngen, Knochen-
brüche ohne bedeutende Splitterung, überhaupt einen glatten Wnndkanal. Dagegen zeichnete

sich das Hartbleigeschoß der Abcssinicr (Gras und Remington, 11 Millimeter) durch explosive
Wirkungen in Weichteilen und komminutive (zerstückelnde) Zertrümmerung der Knochen ans.
Dementsprechend war auch die Wirkung. Mehrfach getroffene Abessinier setzten den Kampf
ungestört fort. Von hundert abessinischcn Verwundeten präsentierten sich den gefangenen
italienischen Ärzten 80 Prozent ohne jede Unterstützung, darunter selbst Leute mit pcrfo-
rierendcn Brustschüssen; auf Tragen lagen eigentlich nur durch Arlilleriegcschosse Verwundete.
Dem leichten Charakter der Verletzung entsprach auch der Verlauf, der sich ganz außer-
ordentlich günstig gestaltete. Innerhalb drei Wochen waren Tausende der abcssinischen Vcr-
wnndetcn geheilt, trotz der oft primitiven Verbände.

Viel ungünstiger war das Resultat bei den Italienern. Die Truppen des Negus hatten
denn auch bald begriffen, daß die klcinkalibrige Waffe der Italiener ungenügend war, und
sie feilten, als ihnen die eroberten Gewehre gegeben wurden, den Kupfermantel an den Pro-
jektilen durch, um die Wirkung der Treffer zu verstärken, d. h. fie stellten sich Bleispitzen-
Geschosse her. — Ganz dasselbe, so fährt Dr. Körting, zu dem Kriege in Tschitral über-
gehend, fort, haben ans gleichen Gründen 1897 die englischen Truppen gethan, die den

tapferen Bergstämmen der Afridis an der Norogrenze Indiens entgegenzutreten hatten. Da-
rauf hat sich dann ein großer Entrüstnngsstnrm erhoben, dessen Wiederhall bis in den Berliner
Chirnrgenkongreßsaal von 1808 gereicht hat. Dort wies Prof. v. Brnns auf die verheerende

Wirkung der Bleispitzengeschosse zuerst hin. Referent ist anderer Ansicht. Die mitgeteilten
Kriegserfahrungcn — zu denen sich manche nach gelegentlichen Schußverletzungen ans der

Friedenszeit gesellen lassen — zeigen vielmehr, daß die untere Kalibergrenze erreicht ist und
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daß das Mantelgeschoß der Gewehre unter 8—9 Millimeter in einer für den Gesamtersolg
nicht unwesentlichen Zahl der Fälle nicht genügt, den getroffenen Feind außer Gefecht zu

setzen, DaS Abfeilen der Mantclspitzc ist meines Erachtens ein Akt der Sclbsthülfc gegenüber
einem Feinde, dem das unversehrte Geschoß nicht Schaden genug zufügt,"

Solchen Einwendungen mißt Prof. v. Brnns kein Gewicht bei. Man müsse, erklärte

er, bevor noch Kortiug sich geäußert hatte, zwischen den Einzclkümpfcn in dem Kolonialkrieg
und der Kriegführung der europäischen Heere streng unterscheiden. In dem Kolonialkrieg
wie in dem indischen handelt es sich um den Kampf kleiner Abteilungen auf geringe Distanz,
oft um einen Kampf Mann gegen Mann, bei dem eS gilt, den Gegner niederzustrecken oder

von ihm niedergestreckt zu werden. Hier, sagt v. Bruns, mag sich die Waffe bewähren, die

den getroffenen Feind sicher fällt. Dagegen wird bei den Schlachten europäischer Truppen
das Feuergefccht schon auf weite Entfernungen geführt, bei welchen die Bleispitzen-Geschosse
sogar minderwertig sind. Auf nahe Distanzen aber sind auch die Vollmantelgeschosse wohl
imstande, einen weniger fanatischen Gegner außer Gefecht zu setzen. Dazu besitzen die Voll-
Mantelgeschosse immer noch die Fähigkeit, mehrere Glieder hintereinander zu durchschlagen.

In letzter Zeit hat sich auch Prof. v, Esmarch in Kiel, der erfahrene Chirurg und
der Gründer des Samariterwesens auf dem Kontinent, über die Bleispitzcn-Geschosse ver-
nehmen lassen. Er stimmt rückhaltlos v, Brnns zu und schreibt unter anderem: „Die Ber-
Wendung solcher Geschosse mag vielleicht entschuldbar sein im Kampfe gegen fanatische Bar-
baren, welche, unbekannt mit den Regeln des Völkerrechts, keine Schonung üben und keine

erwarten, welche, wie jüngst in Ägypten, selbst verwundet und scheinbar Hülflos am Boden
liegend, den Feind noch hinterrücks angreifen. Es wäre aufs tiefste zu beklagen, wenn so

grausame Zcrstörungsmittel in europäischen Kriegen jemals zur Anwendung kommen sollten.
Es mag bisweilen vorkommen, daß ein von einem Mantelgeschoß getroffener Soldat

trotzdem noch weiter stürmt, während er, von einem Blcispitzcn-Gcschoß getroffen, allerdings
zusammengebrochen sein würde. Solche Fälle können nicht ausreichen, ein Geschoß, das den

Zweck, den Gegner kampfunfähig zu machen, in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle
erreicht, aufzugeben gegen ein anderes, das ihn regelmäßig verstümmelt. Es würde dies auch

wahrlich nicht den Traditionen dieses Jahrhunderts entsprechen, das in dem Kampfe der

Humanität gegen die Schrecken des Krieges so Großes im Vergleich zu allen früheren Jahr-
Hunderten erreicht hat."

In einem Vortrag hat sich jüngst Hr. Armeekorpsarzt Oberst Bircher, bekanntlich eine

Autorität ans diesem Gebiet, ebenfalls durchaus gegen die Dum-Dum-Geschosse ausgesprochen,
gestützt auf sachliche Erwägungen, die auf zahlreiche Schießversnche basiirt find. Wie der Ent-
scheid in dieser Frage fallen wird, wenn die Humanität dafür ausschlaggebend wäre, ist nicht
zweifelhaft; wir fragen uns nur, ob trotz der „Abrüstungskonferenz" die Stimme der Mensch-
lichtest durchdringen werde gegenüber dem militärischen Kommandoton.

Die Genfer Konvention. Die Frage der Revision der Genferkonv ent ion
ist unter den Programmpnnkten der in Aussicht genommenen Abrüstungskonferenz auf-
geführt, weshalb eine kurze Besprechung der Geschichte der Gcnfcrkonvcntion Anspruch aus
aktuelles Interesse haben dürfte.

Den ersten und kräftigsten Vorstoß und Vorläufer zur Regelung der Fürsorge für die

kranken und verwundeten Kriegsopfer bildete die Dunant'sche Schrift ,,Dn Konvente cks

Koltermo", welche unter der energischen direkten Propaganda ihres Verfassers und der Genfer
gemeinnützigen Gesellschaft zunächst die Organisation nationaler Hülfsgesellschaften für die

Pflege kranker und verwundeter Soldaten zur Folge hatte. Aus diesen Hülfsgcscllschaften
haben sich in der Folge die Vereine vom Roten Kreuz samt ihrer internationalen Central-
lcitung in Genf herausgebildet.

Als staatliches Institut mit völkerrechtlicher Bedeutung darf aber nur die 1864 zu
Stande gekommene Genferkonv ent ion betrachtet werden, welche den kriegführenden
Staaten kurz gesagt die Pflicht auferlegt, verwundete und kranke Soldaten nicht als Feinde
zu behandeln. War der Akt vom 22. August 1864 eine That von ungeheurer Tragweite,
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